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Regierungsratsbeschluss
Uber eine Planungszone zur Sicherung der
Gewasserraume

vom 23. August 2010*

Der Regierungsrat des Kantons Obwalden,

in Ausfuhrung von Artikel 21 der eidgendssischen Verordnung Uber den
Wasserbau vom 2. November 1994 (WBV)?,

gestitzt auf Artikel 4 Buchstabe e und Artikel 25 des Baugesetzes vom
12. Juni 1994° sowie Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe f des Wasserbau-
gesetzes vom 31. Mai 2001*,

beschliesst:

1. Zweck

Aus Hochwasserschutzgriinden und zur Umsetzung von Art. 21 WBYV sind
die Gewasserraume, Uberlastkorridore und Freihaltezonen fiir zukiinftige
Naturgefahrenabwehrprojekte freizuhalten.

Mit dem Sichern der Gewéasserraume, Uberlastkorridore und Freihaltezonen
fur zukinftige Naturgefahrenabwehrprojekte werden den Gewassern die
notwendigen Raume zur Verfigung gestellt, welche diese bendtigen um
Hochwasser moglichst schadlos abzufihren und ihre 0Okologischen
Funktionen zu erfllen.

Bis die nétigen Gewdsserraume, Uberlastkorridore und Freihalteraume der
Gewasser in der Nutzungsplanung rechtsverbindlich ausgeschieden sind,
wird als vorsorgliche Massnahme zum Schutz von Bevélkerung und
Sachwerten eine kantonale Planungszone (Planungszone 2010) erlassen.

2. Raumlicher Geltungsbereich (Perimeter)

Die Planungszone erstreckt sich Uber das ganze Kantonsgebiet und
umfasst:

a. die Gewasserrdume fur Fliessgewasser entlang von Fliessgewéssern auf
einem beidseitigen Streifen mit einer Breite von je:

— 8 m plus die Breite der bestehenden Gerinnesohle bei Fliess-
gewassern mit einer Gerinnesohle bis 12 m Breite,

— 20 m bei Fliessgewassern mit einer bestehenden Gerinnesohle von
mehr als 12 m Breite.

Der Gewasserraum der Fliessgewasser setzt sich damit zusam-
men aus dem linksseitigen Uferstreifen, der Gerinnesohle und dem
rechtsseitigen Uferstreifen.

b. die Gewasserrdume fir stehende Gewasser rund um die stehenden
Gewasser:

— bei stehenden Gewéassern mit einer Wasserflache von mehr als 0,5
ha 20 m rund um das stehende Gewasser.

c. die Uberlastkorridore und Freihalteraume fiir Naturgefahrenabwehr-
projekte gemass Planen Planungszone 2010 vom 23. August 2010.
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3. Zeitlicher Geltungsbereich (Gultigkeitsdauer)

Die Planungszone ist bis zum Inkrafttreten entsprechender Bestimmungen in
den kommunalen Nutzungsplanen wirksam. Sie gilt vom 2. September 2010
bis langstens 1. September 2015.

4. Beurteilung baulicher Massnahmen und Nutzungsénderungen in
der Planungszone

4.1 Bewilligung nach Planungszone 2010

Das Amt fur Wald und Landschaft bzw. das Bau- und Raum-
entwicklungsdepartement im Rahmen von Gesamtentscheiden entscheidet
im Perimeter der Planungszone 2010:

— bei neuen Bauten oder Anlagen, ob diese mit dem erforderlichen
Gewasserfreihalteraum und/oder der festzulegenden Gefahrenzone
nach den Bestimmungen der Gefahrenkarte vereinbar sind sowie

— bei Bauvorhaben an bestehenden Bauten, wenn diese eine
Erweiterung des Grundrisses und/oder eine Erhdhung der Nutzung
im Keller- und/oder im Erdgeschoss zur Folge haben (insbesondere
Erweiterung gefahrdeter Personenkreis, Erhohung Aufenthaltszeit
von Personen im  Gefahrdungsraum sowie  Erhdhung
Schadenpotenzial), ob diese mit dem erforderlichen Ge-
wasserfreihalteraum und/oder der festzulegenden Gefahrenzone
nach den Bestimmungen der Gefahrenkarte vereinbar sind.

Die Beurteilung erfolgt nach geltendem Recht.

4.2 Verfahren

Die gesuchstellende Person gelangt mit ihrem Baugesuch an die Gemeinde,
diese leitet das Baugesuch zur Prifung der Vereinbarkeit mit dem
Gewasserraum, Uberlastkorridor  und/oder Freihaltezone fir  kinftige
Naturgefahrenabwehrprojekte an die kantonale Baukoordination weiter. Der
kantonale Entscheid wird der Gemeinde zugestellt. Die Gemeinde eroffnet
diesen der gesuchstellenden Person zusammen mit ihrem Baube-
willigungsentscheid und dem Hinweis auf die Beschwerdemdglichkeit innert
20 Tagen seit Zustellung an den Regierungsrat.

5. Auflage

Dieser Beschluss liegt, einschliesslich der massgebenden Plane, vom
2. September 2010 bis 4. Oktober 2010 beim Amt fur Wald und Landschaft
(Haus des Waldes, Flielistrasse 3, Sarnen) offentlich auf.

6. Rechtsschutz

Gegen die Planungszone kann gestitzt auf Art. 20 Abs. 1 der Verordnung
zum Baugesetz innert 30 Tagen seit Veroffentlichung dieses Beschlusses
schriftlich und begriindet beim Regierungsrat Einsprache erhoben werden.
Den Einsprachen kommt keine aufschiebende Wirkung zu.

7. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am 2. September 2010 in Kraft.



	Regierungsratsbeschlussüber eine Planungszone zur Sicherung der Gewässerräume
	1. Zweck
	2. Räumlicher Geltungsbereich (Perimeter)
	3. Zeitlicher Geltungsbereich (Gültigkeitsdauer)
	4. Beurteilung baulicher Massnahmen und Nutzungsänderungen in  der Planungszone
	4.1 Bewilligung nach Planungszone 2010
	4.2  Verfahren
	5. Auflage
	6. Rechtsschutz
	7. Inkrafttreten

